
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: On
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: On
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 08.04.2019
	Beschlussvorlage: Beschluss über die Vereinbarung zur Unterstützung des kirchlichen Friedhofsträgers in Dreiskau-Muckern zwischen der Gemeinde Großpösna und dem Kirchenvorstand des ev.-luth. Kirchspiels im Leipziger NeuseenlandGemäß § 2 Abs.1 Sächsisches Bestattungsgesetz obliegt es den Gemeinden als Pflichtaufgabe, Friedhöfe anzulegen und zu erweitern sowie Leichenhallen zu errichten und diese Einrichtungen zu unterhalten.Die Pflicht umfasst auch die Sorge dafür, dass die notwendigen Bestattungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Die kirchlichen Friedhofsträger bemühen sich unter den heutigen Verhältnissen die von ihnen verwalteten Friedhöfe weiter zu unterhalten. Der SSG und die Ev.-Luth. Landeskirche haben geeignete Vereinbarungsmuster erarbeitet auf deren Grundlage sich die Zusammenarbeit zwischen kirchlichem Friedhofsträger und Kommune gestalten kann.Entsprechende Vereinbarungen für die Friedhöfe in  Großpösna und Seifertshain wurden bereits 2017 bzw. 2018 unterzeichnet. Die Anlage zur Beschlussvorlage enthält den Vertragsentwurf für den Friedhof in Dreiskau-Muckern mit der Bitte um Zustimmung.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [16]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 15.04.2019
	Beschlussnummer: GR-2019-2023
	Beschlusstext: den vorliegendenden Entwurf  der Vereinbarung zwischen dem Kirchenvorstand des ev.-luth. Kirchspiels im Leipziger Neuseenland und der Gemeinde Großpösna zur Gestaltung der Zusammenarbeit bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes in Dreiskau Muckern. Der Inhalt der Vereinbarung ist Bestandteil des Beschlusses.
	Herr/Frau: [Frau Ackermann]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [16]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Unterstützung des kirchlichen Friedhofsträgers in Dreiskau-Muckern
	Verfasser: [Kämmerei]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: ev.-luth. Kirchspiels im Leipziger Neuseenland, Regionalkirchenamt Leipzig
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 


